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Urteil 
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vom 
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Verordnung 
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Zeitschrift für Umweltrecht 

Die weiteren Abkürzungen sind entnommen aus Hildebert Kirchner, Abkürzungsverzeichnis 
der Rechtssprache, 4. Aufl., Berlin, New York 1993. 





1. Teil 

Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Dünger verursachen verschiedene Umweltbelastungen, sei es durch ihren Ein-
satz auf landwirtschaftlichen Flächen, durch ihre Lagerung (wie z. B. der Güllebe-
hälter oder der Misthaufen) oder durch ihren Anfall im landwirtschaftlichen Be-
trieb (z. B. tierische Ausscheidungen). Die Ausbringung und Lagerung von Dün-
gern können Böden, Gewässer und Luft beeinträchtigen und Schäden im Ökosy-
stem und bei Menschen hervorrufen. Die EG-Agrarpolitik hat die Landwirtschaft 
zur intensiven Tier- und Pflanzenproduktion veranlaßt1, wobei sich regionale Dif-
ferenzierungen herausgebildet haben. So hat sich in bestimmten Regionen Europas 
und Deutschlands eine intensive Viehwirtschaft entwickelt, die sich soweit vom 
Ackerbau getrennt hat, daß die tradierte, Pflanzen- und Viehwirtschaft integrieren-
de Bewirtschaftung auf einem Bauernhof kaum noch anzutreffen ist. Die Folge: es 
fällt im landwirtschaftlichen Betrieb mehr tierischer Dung an, als auf betriebseige-
nen Flächen verwertet werden kann. Die Dungüberschüsse führen deshalb zu ei-
nem Entsorgungsproblem der Viehhalter. Die Viehhalter können hier also Verursa-
cher von Überschüssen im agrarischen Stoffkreislauf sein. Auf der anderen Seite 
übernimmt die Landwirtschaft auch eine Entsorgungsfunktion, wenn sie Klär-
schlämme und Bioabfalle als Dünger einsetzt, die nicht aus der landwirtschaftli-
chen Produktion stammen. Hier leistet sie also einen Beitrag zur Schließung des 
gesamten Stoffkreislaufes. Diese Vorgänge bedürfen einer rechtlichen Regelung, 
um den Konflikt zwischen Agronomie und Ökologie auflösen zu können. 

Ausgehend von diesem Sachproblem stellen sich drei Leitfragen: 

1. Welche rechtlichen Anforderungen bestehen für die Ausbringung von Düngern 
auf landwirtschaftlichen Flächen? 

2. Wie hat der Gesetzgeber das Problem der Dungüberschüsse geregelt? 

3. Welche rechtlichen Anforderungen werden an die Lagerung von Wirtschafts-
düngern gestellt, d. h. Düngern, die im landwirtschaftlichen Betrieb anfallen? 

Im deutschen Agrar- und Umweltrecht gibt es zahlreiche Vorschriften des Bun-
des und der Länder, die die Düngerproblematik teils explizit und teils implizit re-
geln. Ziel dieser Arbeit ist es, die einschlägigen Vorschriften zusammenfassend 
darzustellen. Bislang fehlte eine detaillierte Zusammenschau der einzelnen Rechts-

I Vgl. z. B. Hartenstein, in: Hartenstein/Priebe/Köpke (Hrsg.), S. 127. 
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Vorschriften. Eine solche Zusammenschau ist erforderlich, um Lücken und Wider-
sprüche aufzuspüren und im Interesse eines effizienten Umweltschutzes Vorschlä-
ge für eine bessere Koordinierung der deutschen Rechtsvorschriften zu entwickeln. 
Neben dem geltenden Recht werden auch Vorschläge analysiert, die bereits unter-
breitet worden sind, um die Düngerproblematik zu lösen. Dies betrifft Sachrege-
lungen, wie sie in den Entwürfen zum Umweltgesetzbuch vorgeschlagen worden 
sind, aber auch empfohlene Regelungen zu Abgaben, mit denen der Erwerb von 
Handelsdünger (Stickstoffabgabe) oder mit denen die Produktion von Gülle (Gül-
leabgabe) belastet werden soll. 

Die deutsche Landwirtschaft kann dabei nicht isoliert betrachtet werden, da sie 
im Verlauf der letzten Jahrzehnte zu einem Teil des europäischen Agrarmarktes im 
Rahmen der Europäischen Union geworden ist. Aufgrund des Binnenmarktes be-
darf es europaweiter Regelungen, um länderübergreifende ökologische Schäden 
und ökonomische Disparitäten zu vermeiden. Gravierende Unterschiede zwischen 
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Düngeproble-
matik würden nicht nur zu heterogenen Umweltschutzzonen führen, sondern auch 
zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen und sich somit unmittelbar auf das Funk-
tionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken. 

Richtlinien der EG haben in Teilbereichen gemeinsame Rahmenbedingungen 
für das Recht der Düngung geschaffen. Konkrete Anforderungen an den Einsatz 
von Dünger sind in der Nitratrichtlinie und der Klärschlammrichtlinie geregelt. 
Um ermitteln zu können, ob im Europarecht ein Gesamtkonzept besteht, werden 
auch andere Richtlinien der EG analysiert, die die Düngung nur mittelbar berüh-
ren. Ferner wird die Frage aufgeworfen, welche Lösungsansätze die EG-Verord-
nung über den ökologischen Landbau bietet. 

Zu prüfen ist, ob und wie Deutschland und die anderen Mitgliedstaaten die Ni-
tratrichtlinie und die Klärschlammrichtlinie der EG umgesetzt haben. Besonderes 
Interesse finden dabei die Probleme, die bei der Umsetzung der Nitratrichtlinie 
aufgetreten sind. Aber nicht nur im Hinblick auf die Umsetzung der Nitratrichtlinie 
ist ein Rechtsvergleich bedeutsam2, sondern auch im Hinblick auf andere nicht 
durch das EG-Recht gebotene spezifische Instrumente, die zur Lösung der Dünger-
problematik beitragen. Eine komparative Analyse für alle 15 Mitgliedstaaten wür-
de allerdings den Rahmen der Arbeit sprengen. Deshalb war nach Mitgliedstaaten 
zu suchen, in denen vergleichbare Umweltprobleme vorhanden sind und die beson-
dere Regelungen getroffen haben. Hier boten sich die Niederlande und Belgien an, 
weil vor allem in diesen Ländern gravierende Umweltprobleme durch Düngung 
und Gülleüberschüsse auftreten. Da in Belgien das Problem der Dungüberschüsse 
hauptsächlich in Flandem besteht und allein diese Region besondere rechtliche Re-
gelungen hierfür eingeführt hat, wird nur auf die flämische und nicht auf die wallo-
nische Gesetzgebung eingegangen. 3 Die Niederlande und die Region Flandem ha-

2 Zur Rolle der Rechtsvergleichung im Gemeinschaftsrecht s. Starck, JZ 1997, 1025 f. ; 
Rösler; Jus 1999, 1088. 
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ben eigentümliche rechtliche Instrumente zur Lösung der Düngerproblematik, wie 
z. B. Dungquoten und Dünger-Abgaben, ausgeprägt. Die besondere Gesetzgebung 
in den Niederlanden und in Flandem geben daher Anlaß für einen Rechtsvergleich. 

Die Untersuchung des niederländischen und flämischen Rechts kann sich nicht 
isoliert auf agrar- und umweltrechtliche Vorschriften beziehen. Zum Verständnis 
ihrer rechtlichen Problematik müssen diese vielmehr in das Verfassungs- und Ver-
waltungsrecht sowie in das Rechtsschutzsystem der Niederlande und Flanderns 
eingeordnet werden. Im Rahmen der Rechtsvergleichung werden Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede der Rechtsordnungen herausgearbeitet und die Übertragbar-
keit der niederländischen und flämischen Regelungen auf die deutsche Rechtsord-
nung diskutiert. · 

Diese Arbeit wird sich zuerst mit den agrar- und naturwissenschaftlichen Vorga-
ben befassen (2. Teil). Bei der rechtlichen Untersuchung bilden die Rechtsakte der 
EG den Ausgangspunkt (3. Teil). Dem folgen die Analysen des deutschen (4. Teil), 
niederländischen (5. Teil) und flämischen Rechts (6. Teil). In der Gesamtbetrach-
tung (7. Teil) werden die deutschen Rechtsakte in ihrer Konzeption und Detailre-
gelung gegenübergestellt und bewertet. Hierbei werden Widersprüche aufgezeigt. 
Das Europarecht wird im Hinblick auf ein Gesamtkonzept gewürdigt. Danach wer-
den das deutsche, niederländische und flämische Recht verglichen und zwar er-
stens im Hinblick auf die Umsetzung der Nitratrichtlinie und zweitens im Hinblick 
auf andere besondere Instrumente, die über die Regelungen der Nitratrichtlinie hin-
ausgehen. Schließlich werden im Ausblick Entwicklungsmöglichkeiten für die Zu-
kunft aufgezeigt. 

3 Zum praktischen Nutzen der Rechtsvergleichung vgl. Krüger, FS Kriele 1997, S. 1405; 
Bourgeois, Inleiding tot de rechtsvergelijking, S. 13 f. 


